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2 Anlass und Ziel der Planung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnbebauung Flurstück Nr. 893/16“ sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Errichtung eines Einzelhauses in Neukirchen geschaffen werden.  

Derzeit befindet sich das Grundstück bauplanungsrechtlich gemäß § 35 BauGB im Außenbereich, was einer Wohn-

bebauung auf diesem grundsätzlich entgegensteht. Im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neu-

kirchen/ Erzgebirge mit Ortsteil Adorf ist die Baufläche als Fläche für Landwirtschaft nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB 

ausgewiesen (s. Plan 2 „Überschneidung Flächennutzung“). Durch die beabsichtigte Aufstellung des B-Planes wird 

auf dem verfahrensgegenständlichen Flurstück Nr. 893/16 der Gemarkung Neukirchen Baurecht für eine Wohnbe-

bauung geschaffen. 

3 Rechtsgrundlagen 

Der vorliegende Bebauungsplan wurde auf der Grundlage der folgenden Gesetze und Verordnungen erstellt: 

 

▪ Baugesetzbuch 

▪ Planzeichenverordnung 

▪ Baunutzungsverordnung 

▪ Bundesnaturschutzgesetz 

▪ Sächsisches Naturschutzgesetz 

▪ Bundesimmissionsschutzgesetz 

▪ Sächsisches Denkmalschutzgesetz 

PLANUNGSGEBIET 

Abbildung 1: Planungsgebiet, Google Earth 2022 
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4 Lage, Flächengröße und Aufstellungsverfahren 

 Lage und Flächengröße 

Der Geltungsbereich befindet sich an der nördlichen Grenze der Gemeinde Neukirchen/ Erzgebirge mit Ortsteil 

Adorf zur Stadt Chemnitz im Landkreis Erzgebirgskreis. Er umfasst das Flurstück 893/16 in der Gemarkung Neu-

kirchen mit einer Größe von etwa 1.980 Quadratmeter (s. Abb. 2).  

 Nutzung des Planungsgebietes 

Das Baugrundstück wird als Grundstück neben dem eigentlichen Wohnhaus als Grünland genutzt. 

 

 Aufstellungsverfahren 

Durch den Gemeinderat Neukirchen wurde am 28.07.2021 mehrheitlich der Beschluss zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes gefasst. Es handelt sich dabei gemäß § 30 Abs. 3 um die Aufstellung eines „einfachen Bebauungspla-

nes“, da keine Festsetzungen zu örtlichen Verkehrsflächen getroffen werden. Die Zulässigkeit des Bebauungsplans 

richtet sich demnach nach § 35 BauGB. 

Eine Genehmigungsfreistellung für zukünftige Bauvorhaben ist gemäß § 62 SächsBO nicht möglich. 

 

Gemäß § 35 Abs. 2 können sonstige Vorhaben, abweichend von Abs. 1, im Einzelfall zugelassen werden, wenn 

ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Eine 

Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt im Sinne des Absatzes 3 vor, da der Bebauungsplan den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes(-entwurfes) widerspricht.  

Dennoch kann die Gemeinde gemäß § 35 Abs. 6 für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend 

landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, durch Sat-

zung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 nicht entgegengehalten wer-

den kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald wi-

dersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen.  

 

Abbildung 2: Geltungsbereich, Rapis 2022 

Wohnbebauung Flurstück Nr. 893/16  

 
            Geltungsbereich  
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Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung ist, dass 

− sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. (erfüllt) 

− die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht begründet wird. (erfüllt) 

−  keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter (gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-

stabe b) oder besondere Pflichten bei der Planung bezüglich des Immissionsschutzes zu beachten sind. 

(erfüllt) 

 

Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b. 

Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gilt § 13a BauGB entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche 

im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohn-

nutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.  

 

Gemäß §13a Abs.2 Satz 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Verfah-

rens nach §13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB: im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung 

und Erörterung (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) nach §3 Abs.1 und §4 Abs.1 BauGB abgesehen wer-

den. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach §2 Abs.4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 

§2a BauGB, von der Angabe nach §3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-

bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach §6a Abs.1 und §10a Abs.1 BauGB abgesehen; §4c 

BauGB ist nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung nach Abs.2 Nr.2 BauGB ist darauf hinzuweisen, dass von einer 

Umweltprüfung abgesehen wird.  

 

Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab-

weicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städte-

bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im 

Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

Der Bebauungsplan erfüllt die Kriterien für ein Aufstellungsverfahren gemäß § 13 b BauGB (Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren): 

− Die Größe der Wohnbaufläche beträgt 1.980 Quadratmeter. 

− Die Wohnbaufläche im Außenbereich schließt sich unmittelbar an den im Zusammenhang bebauten Orts-

teil an. 

− Die Planung begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben mit Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung gemäß UVPG oder Landesrecht. 

− Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten 

Schutzgüter (Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landespflege). 
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5 Planungsgrundlagen 

 Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013 

Die Sächsische Staatsregierung hat am 14.08.2013 den Landesentwicklungsplan 2013(LEP 2013) als Rechtsver-

ordnung beschlossen.  Der LEP 2013 wurde gemäß § 7 Abs. 4 Sächsisches Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) 

im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt vom 30.08.2013 bekannt gemacht und trat danach in Kraft.  

 

Gemäß dem Ziel Z 2.2.1.9 des Landesentwicklungsplanes (LEP 2013) sind Zersiedlungen der Landschaft zu ver-

meiden. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen mit dem Ziel grundsätzlich in Konflikt. Außerdem sind 

durch den LEP mit Ziel Z 4.2.1.1. mindestens 35 % der regionalen landwirtschaftlichen Nutzflächen mit den höchs-

ten Werten der natürlichen Bodenfruchtbarkeit festgelegt worden. 

Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile sind nur in Ausnahmefäl-

len zulässig. 

 

 Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge (2008) 

Für die Gemeinde Neukirchen gilt der Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge.  Er gilt in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 31.07.2008 (SächsABl.  31/2008) einschließlich der 1.Teilfortschreibung Regionale Vorsorgestandorte 

(rechtkräftig seit 28.10.2004) und der 2.Teilfortschreibung Windenergienutzung (rechtkräftig seit 20.10.2005). 

Es sind keine regionalplanerischen Ausweisungen in der Karte 2 „Raumnutzung“ des Regionalplanes Chemnitz-

Erzgebirge unmittelbar betroffen. Gemäß der Karte 7 „Siedlungsstruktur“ und dem Ziel Z 2.6.3 des Regionalplanes 

wird Neukirchen als Versorgungs- und Siedlungskern in nichtzentralörtlichen Gemeinden ausgewiesen.  Weiterhin 

soll durch das Ziel Z 2.6.4 u.a.  zur Stabilisierung des Siedlungsnetzes unter der Voraussetzung rückläufiger Be-

völkerungsentwicklung ergänzend der Erhalt bzw. Aus- und Umbau der Versorgungs- und Siedlungskerne gemäß 

Z 2.6.3 gestärkt werden.  

 

 Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz (2021) 

Der Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz wurde durch die Verbandsversammlung des Planungsverban-

des am 4. Mai 2021 für die öffentliche Auslegung und Beteiligung gemäß § 9 (3) Raumordnungsgesetz in Verbin-

dung mit § 6 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen beschlossen. Der 

Geltungsbereich wird im Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz gemäß Karte 1.1 „Raumnutzung“ als Vor-

ranggebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. Auf eine Flächeninanspruchnahme innerhalb der Vorranggebiete 

Landwirtschaft ist im Hinblick auf die Erhaltung der Existenzgrundlage der Landwirtschaft abzusehen. In Karte 9 

„Bereiche der Landschaft mit besonderer Nutzungsanforderung“ liegt der Geltungsbereich in einem Gebiet mit be-

sonderer potenzieller Wassererosionsgefährdung des Ackerbodens und in einem Bereich mit besonderen Anfor-

derungen an den Grundwasserschutz.  

 

 Flächennutzungsplan der Gemeinde Neukirchen/ Erzgeb. mit Ortsteil Adorf (2021) 

Die Gemeinde Neukirchen mit den Ortsteilen Neukirchen und Adorf/Erz. verfügt bislang über keinen rechtskräftigen 

Flächennutzungsplan. Der Vorentwurf des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neukirchen vom Mai 2021 stellt 

den Geltungsbereich des Bebauungsplans gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 als Fläche für Landwirtschaft dar. 

Grundsätzlich widerspricht der Bebauungsplan durch die diesen Umstand dem durch den FNP geäußerten Pla-

nungswillen der Gemeinde. Zwar wurden im Zuge der Aufstellung des Vorentwurfes des FNPs der Gemeinde Neu-

kirchen die Entwicklung zusätzlicher Flächen zur Deckung ihres Eigenbedarfs bezüglich des Wohnraumes im Be-

reich der Neuen Grundschule bestimmt jedoch unterliegt auch die Neukirchen gemäß Ziel Z 2.2.1.6 LEP einer 

natürlichen Bevölkerungsentwicklung und einer Veränderung der Haushaltsstruktur. 
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Perspektivisch gesehen, konzentriert sich der Bedarf an Wohnungsbau im Ein- und Zweifamilienhaussegment. Mit 

Stand 2018 ist eine Nachverdichtung durch Lückbebauung momentan an sieben Bauplätzen möglich – das Wohn-

baupotenzial aus den bestehenden Bebauungsplänen ist bereits vollständig ausgelastet. Die im FNP beinhaltete 

Berechnung des Neubaubedarfs beläuft sich im Ergebnis auf 84 benötigte Wohneinheiten bis 2030, was sieben 

bis acht Wohneinheiten pro Jahr entspräche. Der Wohnbedarf in der wachsenden Gemeinde Neukirchen kann 

durch die vorhandenen Reserven aus dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB nicht gedeckt werden.  

Der sich gemäß § 35 im Außenbereich befindliche Geltungsbereich ist nicht als landwirtschaftliche, sondern als 

gärtnerisch genutzte Fläche im Besitz des Bauherrn und liegt im räumlichen Zusammenhang mit Flächen in Wohn-

nutzung. Durch die bereits fortwährende Nutzung des „Garten“-Grundstücks entstehen im Zusammenhang mit 

landwirtschaftlicher Nutzfläche im Gemeindegebiet keine Einbußen.  

 

In Verbindung mit den grünordnerischen Festsetzungen sorgt der Bebauungsplan für eine städtebauliche Abrun-

dung der Siedlungsstrukturen zur freien Landschaft. Eine Erweiterung der Wohnbauflächen ist später nicht möglich. 

Die vorhandene Zufahrt über das Flurstück 893/18 wird nach Erschließung des neuen Grundstücks im Geltungs-

bereich vollkommen erschöpft sein.  

Die Gemeinde Neukirchen sieht eine Änderung des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans in Rück-

sichtnahme auf den Bebauungsplan vor. 
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6 Bestandssituation 

Das Flurstück 893/16 und somit der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich an der Nordstraße auf 
Höhe der Hausnummern 50 bis 54 in der Gemeinde Neukirchen.  
 

 
Abbildung 3: Geltunsgbereich (Blick nach Süden), Eigene Aufnahme 2022 

 
Abbildung 4: Geltungsbereich (Blick nach Norden), Eigene Aufnahme 2022 

Knapp 90 Prozent des Grundstücks ist mit Ruderalflur (unter anderem: Knaulgras (Dactylis glomerata), Wie-
senfuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wiesenschwingel (Festuca pratensis) bewachsen und wurde ehemals 
als Wirtschaftsgrünland genutzt. Etwa 10 Prozent der Fläche sind mit Großgehölzen und Sträuchern bewachsen. 
Die vorherrschenden Gehölzarten sind: 

▪ Zitter-Pappel (Populus tremula) 
▪ Gemeine Eberesche (Sorbus aucuparia) 
▪ Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
▪ Gemeine Hasel (Corylus avellana) 
▪ Abendländischer Lebensbaum (Thuja occidentalis) 
▪ (Ahorn in Sorten). 

 



Gemeinde Neukirchen, Landkreis Erzgebirgskreis  Begründung 

Bebauungsplan „Wohnbebauung Flurstück Nr. 893/16“  Fassung von Mai 2022 

 
 

 

Seite | 8  
 

 
Abbildung 5: Gehölzstrukturen im Süden des Geltungsbereichs, Eigene Aufnahme 2022 

Gemäß der InVeKos-Datenbank ist fast das gesamte Flurstück 893/16 und ein Abschnitt des anschließenden Flur-
stücks 893/8 Teil der EFA-Fläche (ökologische Vorrangfläche) Nr. 62 (gemäß EFA-Kataster, 2018). Die Fläche Nr. 
62 besitzt eine Größe von etwa 0,7 Hektar und wird zu den „Brachen ohne Erzeugung ÖVF“ gezählt. Diese land-
wirtschaftlichen Flächen zeichnen sich durch eine Unterbrechung der landwirtschaftlichen Erzeugung im ersten 
Antragsjahr aus und auf ihnen dürfen in dieser Zeit keine Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Die Teilfläche 
der EFA-Fläche – der Geltungsbereich – wird weder landwirtschaftlich genutzt, noch besteht eine Unterbrechung 
in der landwirtschaftlichen Erzeugung. 
 

 
Abbildung 6: EFA-Fläche im Geltungsbereich, InVeKoS-Datenbank  2022 

PLANUNGSGEBIET 
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 Geologie 

Das Plangebiet befindet sich aus regionalgeologischer Sicht gemäß der digitalen, geologischen Karte des LfULG 

innerhalb der Vorerzgebirgssenke.  

 Altlasten und Bodenschutz 

Für den Untersuchungsraum sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen 

bekannt. Durch Versiegelungsmaßnahmen im Zuge der Bebauung des Flurstücks sind dauerhafte Beeinträchti-

gungen des Bodengefüges und des Bodenwasserhaushaltes möglich. 

 Wasser 

Im Planungsgebiet sind keine Gewässer betroffen.  

 Arten und Biotope 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege stehen der Planung nicht entgegen. Durch das Vorhaben 

sind keine nach den §§ 13 bis 19 SächsNatSchG durch Einzelanordnung festgesetzte, einstweilig gesicherte oder 

geplante Schutzgebiete einschließlich FFH- und SPA- Gebiete im Rahmen des Europäischen Schutzgebietssys-

tems „Natura 2000“ sowie besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 SächsNatSchG  

betroffen.  

 

Eine Abfrage der Artbeobachtungsdaten aus dem Jahr 1990 (nicht mehr repräsentativ) gemäß der Zentralen Art-

datenbank Sachsen ergab, dass innerhalb des Geltungsbereichs keine Arten erfasst wurden. Im Abfrageraum (in 

einem Radius von 500 Metern um den Geltungsbereich) wurden im Jahr 1990 unter anderem mehrere Offenland-

arten wie der Kiebitz und das Rebhuhn festgestellt (s. Plan 3 „Artbeobachtungsdaten“). 

 Immissionsschutz 

Der Bebauungsplan folgt der Forderung des § 50 BImSchG: 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zu zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
bieten sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 
Schädliche Umwelteinwirkungen durch Gewerbe- oder Verkehrslärm sind an diesem Standort nicht zu erwarten. 

 Denkmalschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist weder ein archäologisches Denkmal noch Teil eines archäologischen 
Ensembles gemäß § 5 Abs. 4 BauGB. 
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7 Planungskonzept und Begründung der Festsetzungen 

 Gesamtkonzept 

Auf der Fläche des Plangebietes des Bebauungsplans soll ein freistehendes Einfamilienhaus errichtet werden.  

Die verkehrstechnische und stadttechnische Erschließung soll über eine Zufahrt auf dem Flurstück 893/18, abzwei-

gend von der Nordstraße in Neukirchen, erfolgen. 

Alle für die medientechnische Gesamterschließung notwendigen Leitungen werden im Straßenkörper (Flurstück 

893/18) verlegt. Für die vorhandenen, umliegenden Wohngebäude existieren bereits alle Ver- und Entsorgungs-

medien.  

 Bauliche Anlagen 

 Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)  

Die Art der baulichen Nutzung wurde in Abstimmung auf die Planungsziele gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB als 

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt.  

 

Definition von Allgemeinen Wohngebieten (WA) gemäß § 4 BauNVO: 

 

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

 

(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht  

     störende Handwerksbetriebe 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

3. Anlagen für Verwaltungen, 

4. Gartenbaubetriebe, 

5. Tankstellen. 

 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO können bestimmte nach dem Nutzungskatalog allgemein zulässige Nutzungen als 

unzulässig oder als nur ausnahmsweise zulässig festgesetzt werden. Nach § 1 Abs. 6 BauNVO können gemäß 

Nutzungskatalog ausnahmsweise zulässige Nutzungen für unzulässig oder auch für allgemein zulässig erklärt wer-

den. Bedingung ist in beiden Fällen, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt bleibt und 

dass eine städtebauliche Begründung für die Abweichungen gegeben werden kann.  

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

Unzulässigkeit von allgemein zulässigen Nutzungen innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes: 

− Schank- und Speisewirtschaften 

− Anlagen für kulturelle und sportliche Zwecke 

(werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind daher unzulässig) 

 

Unzulässigkeiten ausnahmsweise zulässiger Nutzungen innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes: 

− Betrieb des Beherbergungsgewerbes 

− Anlagen für Verwaltungen 
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− Gartenbaubetriebe 

− Tankstellen 

− Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

(werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind daher unzulässig) 

 

Die städtebaulichen Gründe für diese Festsetzungen sind im Einzelnen: 

 

− der Ausschluss der Nutzungen (Schank- und Speisewirtschaften) erfolgt, da die Größe des Gebietes keine 

für deren Betrieb ausreichende Tragfähigkeit erwarten lässt und ein über das Plangebiet hinausgehendes 

Einzugsgebiet zu störenden Verkehrsimmissionen führen würde 

− für die ausgeschlossenen Nutzungen (Anlagen für kulturelle und sportliche Zwecke) stehen in der Ge-

meinde an anderen, städtebaulich geeigneteren Standorten bereits ausreichende Flächen und Einrich-

tungen zur Verfügung 

− die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwal-

tungen und Gartenbaubetriebe) wurden ausgeschlossen, da in der Gemeinde an anderen, städtebaulich 

geeigneteren Standorten bereits ausreichende Flächen und Einrichtungen zur Verfügung stehen 

− die ausnahmsweise zulässige Nutzung (Tankstellen) wurde ausgeschlossen, da das betriebsbedingte 

Verkehrsaufkommen dem Charakter des Gebietes entgegenstehen würde 

− die ausnahmsweise zulässige Nutzung (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe) wurde ausgeschlos-

sen, da nicht vereinbar mit der Zielsetzung des § 13 b BauGB (mögliches Beeinträchtigungspotential) 

 

 Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)  

Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung unter anderem durch die Festsetzung der Grundflächen-

zahl, der Geschossflächenzahl, die Zahl der Vollgeschosse, die Höhe baulicher Anlagen und die Bauweise des 

Daches bestimmt werden.  

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

− in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die höchstzulässige Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO mit 

0,25 festgesetzt 

− in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die höchstzulässige Geschossflächenzahl nach § 19 BauNVO 

mit 0,4 festgesetzt 

− im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die höchste Anzahl der Vollgeschosse nach § 20 BauNVO mit 2 

zwingend festgesetzt 

 

Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,25 und die Geschossflächenzahl von 0,4 liegen deutlich unterhalb der 

Obergrenzen für Allgemeine Wohngebiete nach § 17 Abs. 1 BauNVO. Gemäß § 19 (4) BauNVO sind bei der 

Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen (z. B. Ver-

sorgungsanlagen) im Sinne § 14 BauNVO mitzurechnen. 

 

Die örtlichen Gegebenheiten und die Größe des zeichnerisch festgesetzten Baufenster begründen, dass keine 

volle Ausschöpfung der zulässigen Obergrenzen erfolgt. Eine Ausschöpfung wäre nicht im Sinne der Anpassung 

des Erscheinungsbildes der Gesamtanlage an die umgebende vorhandene Bebauung. Die getroffenen Festset-

zungen entsprechen den standörtlichen Bedingungen im Umfeld sowie den Vorgaben durch die vorhandene Um-

gebungsbebauung. Überhöhende planbedingte Wirkungen sind im Nahbereich beziehungsweise der maßgebli-

chen Umgebung ausgeschlossen. 
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 Bauweise und überbaubare Grundstücksgrenze 

Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebau-

ungstiefen gemäß § 23 BauNVO bestimmt werden. Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Ge-

bäudeteile diese nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß von nicht mehr 

als 1,20 Meter kann gemäß § 23 BauNVO zugelassen werden. 

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

 

(1) Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes ist nur ein Einzelhaus mit maximal zwei Wohnungen in offener Baum-

weise mit einer maximalen Gebäudegrundfläche von 554 Quadratmetern und einer Traufhöhe von sieben Metern 

zulässig.  

Diese Festlegungen begründen sich im § 16 (3) BauNVO damit insbesondere das Orts- und Landschaftsbild nicht 

beeinträchtigt wird. 

 

(2) Garagen und Carports (§ 12 BauNVO) sowie private Nebenanlagen (§ 14 (1) BauNVO) sind innerhalb des 

Allgemeinen Wohngebietes WA in einem Abstand von mindestens 5 Metern hinter der zur öffentlichen Verkehrs-

fläche liegenden Grundstücksgrenze sowohl innerhalb als auch außerhalb der Baugrenzen zulässig (§ 23 Abs. 5 

BauNVO sowie SächsBO). 

 

(3) Stellplätze nach § 12 BauNVO sind im Allgemein Wohngebiet auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen zulässig. 

 

(4) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und 

Wasser, der Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Ableitung von Abwasser dienen sind in Allgemeinen Wohngebieten 

auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen als Ausnahme zulässig.  

 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch eine Baugrenze abgegrenzt. Die Baugrenze verläuft jeweils min-

destens in einem Abstand von 3,00 m zur Grenze des Geltungsbereiches. Die eingezeichneten Baugrenzen orien-

tieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Die jeweils einzuhaltenden Abstandsflächen gemäß SächsBO sind 

nachzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Neukirchen, Landkreis Erzgebirgskreis  Begründung 

Bebauungsplan „Wohnbebauung Flurstück Nr. 893/16“  Fassung von Mai 2022 

 
 

 

Seite | 13  
 

 Stadttechnische Versorgungsanlagen, Versorgungsleitungen und Flächen mit Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrechten 

Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung erfolgt ebenso wie die Gasversorgung, die Versorgung 

mit Elektroenergie, die Telekommunikation, die Straßenbeleuchtung sowie die Abfallentsorgung über neu verlegte 

Medien der einzelnen Versorgungsträger im Flurstück 896/18. Abstimmungen dazu erfolgen zwischen dem Bau-

herrn und den Versorgungsträgern. Die Löschwasserversorgung ist für das Planungsgebiet gemäß Auskunft des 

Sachgebiets Brandschutz des Landratsamtes Erzgebirgskreis bereits gesichert (weitere Informationen s. Kapitel 

8.4 Erschließung). 

 

Medium Zuständigkeit 

Trinkwasser Regionalen Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-

Glauchau (RZV) 

Schmutz- und Regenwasserentsorgung Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) 

Abfallentsorgung Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen 

 

Wasserflächen und Flächen für Wasserwirtschaft (§9 Abs.1 Nr.16 BauGB)  

Es sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und der Bauausführung die ggf. erforderlichen Mindestab-

stände zu den vorhandenen Versorgungsleitungen bzw. und Umlegungsarbeiten mit den jeweiligen Versorgungs-

trägern abzustimmen und zu beachten. 

 

 Erschließung, Parkplatz und befestigte Flächen 

Die Gemeinde Neukirchen mit Ortsteil Adorf ist verkehrlich über die Staatsstraße S258 an das überörtliche Stra-

ßennetz angebunden.  

Die Anfahrt erfolgt über die Nordstraße und über die vorhandene Erschließung des Flurstückes 893/18. Die Zu-

fahrten zu den Gebäuden und den Löschwasserentnahmestellen sind gemäß DIN 14090 über das Flurstück 893/18 

herzustellen. 

 

 
Abbildung 7: Flurstück 893/18 (Zufahrt zum Flurstück 893/16), Eigene Aufnahme 2022 
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 Grünordnung 

Im Sinne einer angemessenen Grünordnung wurden zur wirkungsvollen Unterstützung der planerischen Gesamt-

konzeption geeignete Festsetzungen getroffen.  

 

(1) Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind grünordnerisch zu gestalten, dauerhaft zu pflegen und zu 

erhalten.  

Diese Festsetzung dient der angemessenen Grundstücks- und Gebietsbegrünung. 

 

(2) Die sich an den südöstlichen Grundstücksgrenzen befindlichen Gehölzstrukturen mit einer Größe von etwa 250 

Quadratmetern sind auf Dauer zu erhalten.  

Diese Festsetzung dient dem Erhalt der Grundstücks- und Gebietsbegrünung. 

 

(3) Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind je 300 Quadratmeter Fläche mit einem einheimischen, stand-

ortgerechten Baum (Hochstamm, 14/16) gemäß Pflanzliste zu bepflanzen. (Pflanzgebot 1) 

Diese Festsetzung dient der angemessenen Grundstücks- und Gebietsbegrünung mit einheimischen Gehölzen. 

Neben dem Orts- und Landschaftsbild dienen die Pflanzungen dem ausgewogenen Kleinklima und der auf Sied-

lungsräume angepassten Fauna.  

 

(4) Die Grundstücksgrenzen, die den Abschluss zur freien Landschaft bilden sind mit einer einreihigen, freiwach-

senden Hecke (bestehend aus einheimischen, standortgerechten Sträuchern und Bäumen gemäß Pflanzliste) ab-

zupflanzen. (Pflanzgebot 2) 

Diese Festsetzung dient der Eingrünung des Ortsrandes und dem damit verbundenen harmonischen Übergang 

von Siedlungsstruktur in die freie Landschaft. 

 

(5) Sämtliche festgesetzte Anpflanzungen sind bis spätestens zum Ende der auf die Flächeninanspruchnahme 

folgenden Pflanzperiode auszuführen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgängige Gehölze und Pflanzen sind 

gemäß der Pflanzenliste zu ersetzen.  

Diese Festsetzung dient der Sicherstellung der Dauerhaftigkeit der Begrünungsmaßnahmen. 

 

Die Pflanzvorschläge der Pflanzliste (s. Anhang) stützen sich auf Aussagen des Deutschen Verbands für Land-

schaftspflege („Gebietseigenes Saatgut und gebietseigene Gehölze in Sachsen“, 2022)  
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8 Technische Erschließung und Infrastruktur 

9 Bearbeitungs- und Plangrundlagen 

Als Kartengrundlage dient ein Kartenauszug des digitalen Raumordnungskatasters (DIGROK 05/2020) der Lan-

desdirektion Sachsen, abgefragt im Raumplanungsinformationssystem (RAPIS) des Freistaats Sachsen am 

28.05.2020.  

10 Quellenverzeichnis 

 Gesetze 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634)  

▪ Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.08.2017  

(BGBl. I S. 3290)  

▪ Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Art.2  

Abs.15 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung  

(BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786)  

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des  

Planinhalts - Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58),  

die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist  

▪ Sächsische Bauordnung (SächsBO) i.d.F.  der Bekanntmachung vom 11.05.2016  

(SächsGVBl. S.186), die zuletzt durch das Gesetz vom 27.10.2017 (SächsGVBl. S.588)  

geändert worden ist   

▪ Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.d.F.  der Bekannt- 

machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S.62)  

▪ Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11.06.2010 (SächsGVBl.  S.174), zuletzt  

durch Art.3 Abs.4 des Gesetzes vom 13.12.2016 (SächsGVBl. S.652) geändert   

▪ Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S.582)  

▪ Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge i.d.F.  der Bekanntm.  vom 31.07.2008 (SächsABl.  

31/2008) einschl.  1.Teilfortschreibung Regionale Vorsorgestandorte (rechtskräftig seit  

28.10.2004) und 2.Teilfortschreibung Windenergienutzung (rechtskräftig seit 20.10.2005)  

▪ Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz - Entwurf für das Beteiligungsverfahren  

gemäß §§ 9 und 10 ROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPIG mit Stand entsprechend 

 Beschluss Nr. 13/2015 der Verbandsversammlung vom 15.12.2015 

▪ (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S.2542), das zuletzt  

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist  

▪ Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (SächsNatSchG)  

vom 06.06.2013 (SächsGVBl. S.451), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom  

29.04.2015 (SächsGVBl. S.349) geändert worden ist  

▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl.  I S. 2585), das zuletzt durch  

Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist 
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11 Anlage: Umweltrelevante Stellungnahmen 

 

Umweltrelevante Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
 
Bebauungsplan „Wohnbebauung Flurstück Nr. 893/16“ 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
 
Anschreiben vom 28.03.2022 
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 Ihre Nachricht vom 

28.03.2022 

 

Aktenzeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

21-2511/330/19 

  

Dresden, 27.04.2022 

 

  

 

Hausanschrift: 

Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Abteilung 2 
August-Böckstiegel-Straße 3, 
01326 Dresden 

 

 

 

 

 

www.sachsen.de 

 

 

 

Verkehrsverbindung: 

Buslinie 63, 83 und Linie P Halte-

stelle Pillnitzer Platz 

 

Für Besucher mit Behinderungen 

befinden sich gekennzeichnete 

Parkplätze vor dem Haus August-

Böckstiegel-Straße 1 
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Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung Flurstück Nr. 893/16“ der 
Gemeinde Neukirchen - Entwurf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der unter den Gliederungspunkten 2.1 und 3.1 angegebenen Unterla-
gen vorgenommen: 
 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben als solchem keine grundsätzli-
chen Bedenken entgegen. 
 
Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung bestehen jedoch Anforde-
rungen zum Radonschutz, die zu beachten sind. Zur Begründung und zu 
weiteren Hinweisen der natürlichen Radioaktivität siehe Gliederungspunkt 
2.   
 
Wir empfehlen außerdem, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die in 
Punkt 3 folgenden geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 
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Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie des Fischar-
tenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2  Natürliche Radioaktivität 
2.1  Unterlagen 

 
[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen 

über den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem 
Projekt „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher 
Altlasten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194) geändert wor-
den ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 
2034, 2036), die zuletzt durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der 
Strahlenschutzverordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4645) geändert 
worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 

2.2 Prüfergebnis 
 
Das Plangebiet befindet sich … 
 

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [1] liegen uns auch kei-
ne Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor, 

- außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes [4] und nach unseren Er-
kenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittli-
chen Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft charakterisierten geologi-
schen Einheit. 

 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken. Jedoch sind im Rah-
men weiterer Planungen zur Bebauung die nachfolgenden Anforderungen zum Radon-
schutz zu beachten. 
 
2.3  Anforderungen zum Radonschutz 
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter 
Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in 
Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätz-
lich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
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verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum 
Feuchteschutz eingehalten werden. 
 
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der 
Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon 
in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In 
diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. 
Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter 
www.radon.sachsen.de nachzulesen. 

 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonak-
tivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell 
dem vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
2.4  Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum 
Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterla-
den. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich 
bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 
Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smekul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

  

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:radonberatung@smekul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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3  Geologie 
3.1   Unterlagen 
 
[1] Anschreiben Ingenieurgesellschaft Iproplan GmbH aus Chemnitz, Herr Lutz 

Beier zu o. g. Vorhaben vom 28.03.2022 mit digitalen Unterlagen [2], Ihr Projekt 
20129700 

[2] Gemeinde Neukirchen: Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung Flurstück Nr. 
893/16“ bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textfestsetzungen (Teil B) und 
Begründung mit Anlagen; aufgestellt durch Iproplan GmbH aus Chemnitz, 
10/2021 

[3] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG): Da-
tenbanken, Karten und Gutachten der Abteilung Geologie mit digitaler geologi-
scher Karte GK50 – Erzgebirge / Vogtland Blatt Stollberg Nr. 5342 M. 1 : 50.000 
und Regionalgeologisch-tektonische Gliederung Sachsens M. 1 : 1.000.000 

 
3.2   Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht bestehen zum o. g. Planvorhaben auf dem derzeitigen Kennt-
nisstand keine Bedenken. In der weiteren Planung empfehlen wir, nachfolgende Hin-
weise zu berücksichtigen. 
 
3.3   Hinweise 
3.3.1  Allgemeine geologische und hydrogeologische Situation im Plangebiet 
 
Das Plangebiet befindet sich aus regionalgeologischer Sicht nach [3] innerhalb der 
Vorerzgebirgssenke.  
Das natürliche geologische Profil wird zuoberst durch eine Mutterbodenschicht abge-
schlossen. Darunter folgt geringmächtiger, eiszeitlich abgelagerter Gehängelehm und 
Hangschutt. Der darunter vorkommende Festgesteinsuntergrund wird am Standort 
durch Sedimentgesteine der Leukersdorfformation aus der Zeit des Rotliegend gebil-
det. Die Sedimentgesteine treten in Form von Ton- und Schluffstein mit Sandstein- und 
Konglomerathorizonten auf. An ihrer Oberfläche liegen die Rotliegend-Gesteine verwit-
tert bis zersetzt mit Lockergesteinseigenschaften vor.  
 
Aus hydrogeologischer Sicht ist oberflächennahes Grundwasser aus dem Zwischenab-
fluss innerhalb des Hangschuttes und der stückig ausgebildeten Fels-
Verwitterungszone anzutreffen. Sein Abfluss folgt dem morphologischen Gefälle in 
Richtung natürlicher Vorflut. Der Zwischenabfluss unterliegt jahreszeitlichen und witte-
rungsbedingten Schwankungen. In Trockenperioden können auch ungesättigte Ver-
hältnisse in diesem Grundwasserleiter vorkommen.  
Das unverwitterte Sedimentgestein stellt einen kombinierten Poren- / Kluftgrundwasser-
leiter dar 
 
3.3.2  Baugrunderkundung mit Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht 
 
Für Neubau- und Erschließungsmaßnahmen empfehlen wir der Bauherrschaft zu einer 
sicheren Planung und zur Reduzierung des Baugrundrisikos standortkonkrete und auf 
die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 bzw. DIN EN 
1997-2. Für eine wirtschaftlich und bautechnisch sinnvolle Planung, Ausschreibung und 
Bauausführung sind Kenntnisse zum Baugrund, seiner Tragfähigkeit, den Grundwas-
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serverhältnissen, der Standsicherheit, der Ausweisung von Homogenbereichen hin-
sichtlich der gewählten Bauverfahren und zu Kennwerten notwendig. Die geplanten 
Neubaumaßnahmen sollten nach DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zuge-
ordnet werden, um den notwendigen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und zu er-
bringenden Nachweisen einzugrenzen. 
 
3.3.3  Regelung Geologiedatengesetz (GeolDG) 
 
Hinsichtlich der notwendigen Bohranzeige und Bohrergebnismitteilung weisen wir da-
rauf hin, dass geologische Untersuchungen wie Baugrundbohrungen nach GeolDG 
dem LfULG spätestens zwei Wochen vor Beginn anzuzeigen sind (§ 8 GeolDG). Für 
diese Anzeigen wird das Online-Portal des LfULG „ELBA.SAX“ empfohlen. Spätestens 
drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei ge-
wonnenen Bohrprofile und Laboranalysen und spätestens sechs Monate nach dem 
Abschluss sind Bewertungsdaten wie Einschätzungen, Schlussfolgerungen oder Gut-
achten an unsere Einrichtung zu übergeben (§ 9, 10 GeolDG). 
 
3.3.4 Übergabe von Ergebnisberichten 
 
Wurden oder werden im Auftrag der Gemeinde oder anderer öffentlicher Einrichtungen 
Erkundungen mit geowissenschaftlichem Belang durchgeführt, wie z. B. geologische 
Bohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeologische Untersuchungen etc., bitten wir die 
planungsverantwortliche Stelle unter Verweis auf § 15 des SächsKrWBodSchG um 
Zusendung der Ergebnisse.  
 
3.3.5 Geologische Daten 
 
Die geologischen Informationen zum Planungsraum sind aus den geologischen Kar-
tenmaterialien [3] ersichtlich.  
Auf den interaktiven Karten des LfULG zu geologischen Themen lassen sich die allge-
meinen geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse unter der Internetadresse 
http://www.geologie.sachsen.de einsehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

http://www.geologie.sachsen.de/



















